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Öffentliche Sitzungen der  
Stadt Königsberg i.Bay. 

 

Die nächste Bauausschuss-Sitzung findet am 
Dienstag, 10.07.2018 

ab 16:00 Uhr 
 

im kleinen Sitzungszimmer des Rathauses in Königs-
berg statt. 
Unterlagen für die Sitzung bis spätestens  
Freitag, 07.07.2018 vorlegen. 
 

 

Die nächste Stadtratssitzung ist für den 
Dienstag, 24.07.2018 

im Rathaussaal ab 19:00 Uhr vorgesehen. 
 

 

Altreifensammelaktion 2018 
 

 

Die diesjährige Altreifensammelaktion findet am 
 

Samstag, 07.07.2018, 
von 9:00 bis 12:00 Uhr 

im Wertstoffhof Königsberg 
 

statt. 
Folgende Annahmebedingungen gelten: 
 

1. Angenommen werden nur Altreifen aus 
Haushalten gemäß folgender Zuordnung:  

 

 1,00 €/St. für Motorradreifen 
 2,00 €/St. für Reifen (Ø max. 0,60 m,  
 Breite max. 0,35 m) ohne Felgen 
 4,00 €/St. für Reifen (Ø max. 0,60 m,  
 Breite max. 0,35 m) mit Felgen 
 6,00 €/St. für Reifen (Ø max. 1,30 m,  
 Breite max. 0,35 m) ohne Felgen 
 15,00 €/St. für Reifen (Ø über 1,30 m)  
 ohne Felgen 
 

Ackerschlepper- und Vollgummireifen sind den 
Größen zuzuordnen! 

 

2. N I C H T   angenommen werden Reifen von 
Erdbewegungsmaschinen (sog. EM-Reifen),  
Fahrradreifen, Altreifenschnitzel, Schläuche und 
Bänder, Abfälle jeglicher Art. 

 

Ihr Abfallwirtschaftsbetrieb 
 

Fundtier 
 

In Holzhausen wurde am Samstag, 16.06.2018 eine 

weibliche schwarz-weiße Katze gefunden. Das Jung-

tier ist ca. 6 Wochen alt. Die junge Katze befindet sich 

im Tierheim Haßberge, Zeller Straße 1, 97478 Knetz-

gau-Zell 
 

Fränkisches Sommertheater auf dem 
Schloßberg 

Musical „Heiße Zeiten“ 
20. Juli 2018 

 

Weiblich, 42 Plus – Na und !?! 
 

Am Flughafen treffen vier Frauen aufei-
nander. Mit etwas Nostalgie und jeder 
Menge Augenzwinkern präsentieren die 
„Vier Ladies im Hormonrausch“ zahlrei-

che bekannte Songs und Evergreens  
Beginn: 20:00 Uhr, Kartenvorverkauf Postagentur Kö-
nigsberg, Tel. 09525/9829762, Haßfurter Tagblatt, 
Tel. Nr. 09521/1714, Musik Hofmann,  
Tel. Nr. 09521/65660 oder www.reservix.de/  
Kartenvorverkauf,  Kat.I, 23,20 €, Kat. II, 21,00 €, 
 Kat. III, 18,80 € 
Abendkasse,  Kat. I 25,00 €, Kat. II, 23,00 €, 
 Kat. III, 21,00 € 
 
 

Burgenwinkeltag 
Mittelalterliches Spektakel  

auf dem Königsberger Schlossberg 
 

Sonntag, 08. Juli 2018  
11:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Programm auf dem Schlossberg 
 

 Mitmachaktionen 
 Vorträge & Vorführung 
 Kinderprogramm 
 Historisches Handwerk aus Königsberg 

 

Es wirken mit: 
 

Königsberger "Pflasterspiel", Barde Michael 
"Freies Burgvolk" mit Lagerleben, Falkner Gabold 

 

Freier Eintritt 
 

Caritas 
"Keys of hope" - multimediale Wanderaus-
stellung über Syrien (www.keys-of-hope.org) 
vom 07.07. bis 03.08.2018 in der Ritterka-

pelle Haßfurt 
 

Die Ausstellung wird am Samstag, 07.07., 
um 15 Uhr in der Ritterkapelle Haßfurt mit ei-
nem interreligiösen Gebet eröffnet. Anschlie-
ßend findet auf dem Platz zwischen der Kir-
che und dem Caritashaus ein Begegnungs-

fest von Deutschen und Ausländern statt. Die Bevöl-
kerung ist herzlich eingeladen! 
 

Tel. 09521 691-0,-Mail caritas@caritas-hassberge.de. 

Königsberger 

Nachrichten 

http://www.reservix.de/
http://(www.keys-of-hope.org/
mailto:caritas@caritas-hassberge.de
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPs7HJv8HbAhWSaVAKHSydB9YQjRx6BAgBEAU&url=https://hassfurt.de/buergerservice-und-verwaltung/was-erledige-ich-wo/a/abfallentsorgung/abfallwirtschaft/&psig=AOvVaw2JTaXwfKbeJW1PeA8UMsOC&ust=1528458824487390


- 36 - 
Flurbereinigungsgenossenschaft  Rügheim (vgl. §§ 151 ff. FlurbG) 

Stadt Hofheim i.Ufr. 

Landkreis Haßberge 

VKZ 741201 
 

Bekanntmachung und Ladung 
 

Die Flurbereinigungsgenossenschaft Rügheim blieb als Körperschaft des öffentlichen Rechts über die Beendi-

gung des Flurbereinigungsverfahrens (vgl. § 149 FlurbG) hinaus bestehen (vgl. §§ 151 ff. FlurbG). 
 

Die Eigentümer und Erbbauberechtigten jener Grundstücke, welche zum Flurbereinigungsgebiet (Stand: Been-

digung des Flurbereinigungsverfahrens) gehören, werden zu einer 

Genossenschaftsversammlung 

eingeladen. 
 

Versammlungsort: Rügheim, Alte Schule 

Versammlungszeit: Mittwoch, den 18.07.2018 um 19:30 Uhr 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden der Flurbereinigungsgenossenschaft Rügheim 

2. Bericht des Vorstandsvorsitzenden  

3. Bericht des Kassiers 

4. Bericht der Kassenprüfer 

5. Entlastung des Vorstandes 

6. Erläuterung des Wahlverfahrens 

7. Vorschlag der Genossenschaftsversammlung für das Amt des Vorstandsvorsitzenden  

8. Wahl der Vorstandsmitglieder 

9. Vorschlag der Genossenschaftsversammlung für das Amt des stellv. Vorstandsvorsitzenden  

10. Bestimmung von Kassenprüfern 

11. Allgemeine Aussprache 
 

Nach der Satzung der Flurbereinigungsgenossenschaft Rügheim ist eine Neuwahl des Vorstandes erforderlich 

geworden. 

Von der Genossenschaftsversammlung sind nach § 8 der Satzung  
 

5 Vorstandsmitglieder 
 

auf die Dauer von 6 Jahren zu wählen. 
 

Für jedes Vorstandsmitglied ist ein(e) Stellvertreter(in) zu wählen. Außerdem hat die 

Genossenschaftsversammlung dem Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken (ALE Ufr) einen Vorstandsvor-

sitzenden und dessen Stellvertreter vorzuschlagen.  

Die Bestimmung des Vorstandsvorsitzenden und des stellv. Vorstandsvorsitzenden erfolgt durch das ALE Ufr 

(vgl. Art. 4 Abs. 2 AGFlurbG). 
 

Wahlberechtigung: 

Wahlberechtigt sind Teilnehmer (Teilnehmer sind jene Eigentümer von Grundstücken, welche zum Flurbereini-

gungsgebiet gehören). Erbbauberechtigte stehen Eigentümern gleich. Jeder anwesende Teilnehmer (jede an-

wesende Teilnehmerin) hat eine Stimme. 

Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer; einigen sich diese nicht über die Stimmabgabe, so 

kann das Wahlrecht nicht ausgeübt werden. 

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Vollmachten berechtigen den Bevollmächtigten (die Bevoll-

mächtigte) nicht zu einer mehrfachen Stimmabgabe. Bevollmächtigte haben sich in der Versammlung durch 

eine schriftliche Vollmacht auszuweisen. 

Entsprechende Vollmachtsformulare liegen beim Unterzeichner dieser Bekanntmachung und Ladung bereit. 
 

Wählbarkeit: 

Grundsätzlich können alle natürlichen Personen gewählt werden, die nach bürgerlichem Recht unbeschränkt 

geschäftsfähig sind. Sie brauchen nicht am Verfahren beteiligt zu sein. 
 

Eine gruppenmäßige Festsetzung wurde durch das ALE Ufr nicht verfügt. 
 

Kommt die Wahl des Vorstands im Termin nicht zustande und verspricht ein neuer Wahltermin keinen Erfolg, 

kann das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken Mitglieder des Vorstands nach Anhörung der landwirt-

schaftlichen Berufsvertretung bestellen. 
 

Rügheim, den 22.06.2018 
 

Der Vorsitzende des Vorstandes  

der Flurbereinigungsgenossenschaft Rügheim………………………………..…… 

gez. Horst Graser

 


